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Ausgabe 06/2021  

Durchgeführt von Durchführer Fachdialog Boden 

 

Beim Nationalen Verband der landwirtschaftlichen Beratungsdienste der Ukraine „Dorada“ 

 

 

  

MONITORING der Agrargesetzgebung in der Ukraine  

Monat Mai 2021 

  

 

1.  Allgemeine Agrargesetzgebung (APD) 

 

Gesetze und andere Rechtsakte, die  

verabschiedet wurden bzw. in Kraft getreten sind 

 

Gesetzentwürfe, die in die Werchowna Rada der Ukraine ein-

gebracht wurden 

 

 

2.  Gesetzgebung zur Bodenpol it ik (Fachdialog Boden)  

 

Verabschiedung, Unterzeichnung und Inkrafttreten bodenre-

levanter Gesetze 

 

Bodengesetzgebungsprozesse 

  

Die Serie „Monitoring der Agrargesetzgebung in der Ukraine“ gibt einen Überblick über Gesetze und Gesetzentwürfe der 

Werchowna Rada http://iportal.rada.gov.ua/, die von Bedeutung für die nachhaltige Entwicklung des Agrarsektors (insbe-

sondere Landwirtschaft und Ernährungsindustrie) sind.  

Die hier bereitgestellten Informationen und Wertungen können nicht als Rechtsberatung betrachtet werden. Der APD und 

der Fachdialog Boden übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Aussagen. 

http://www.apd-ukraine.de/
http://www.apd-ukraine.de/
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1. Allgemeine Agrargesetzgebung (APD) 

 

Gesetze und andere Rechtsakte, die im 

Mai 2021 verabschiedet wurden bzw. in 

Kraft getreten sind 

 

Aufstockung der staatlichen Unterstützung für 

Tierhaltung 

Verordnung des Ministerkabinetts der Ukraine „Über 

Änderungen des Haushaltes in Bezug auf die staatliche 

Unterstützung für Tierhaltung und Verarbeitung land-

wirtschaftlicher Erzeugnisse“ Nr. 517 vom 12.05.2021.  

Mit der Verordnung wird das Programm der staatlichen 

Unterstützung für Tierhaltung um zwei weitere Rich-

tungen erweitert: eine Subvention für Ziegen- und 

Schafhaltung sowie eine Subvention für die natürliche 

Reproduktion des Kuhbestandes. 

Darüber hinaus wird der Entschädigungsanteil in fol-

genden Bereichen erhöht: 

 von 50% auf 80% des Zuchttierwertes, für Bienen 

und des genetischen Materials;   

 von 30% auf 50% der Kosten für Bau und Moder-

nisierung von Viehbetrieben und für landwirtschaft-

liche Genossenschaften auf 70%; 

 von 30% auf 50% des Wertes für Getreidelager 

und Getreideverarbeitungsanlagen.  

 

Neue Befugnisse für die Staatliche Agentur für 

Fischwirtschaft der Ukraine 

Verordnung des Ministerkabinetts der Ukraine „Ein-

zelne Fragen der Umverteilung von einigen Befugnis-

sen der zentralen Exekutivbehörden im Bereich der 

Melioration“ Nr. 539 vom 24.05.2021.  

Mit der Verordnung wird festgelegt: 

 die Umbenennung der Staatlichen Agentur für 

Fischwirtschaft der Ukraine zur Staatlichen Agentur 

für Melioration und Fischwirtschaft der Ukraine;  

 die Bevollmächtigung der Staatlichen Agentur für 

Melioration und Fischwirtschaft der Ukraine zur Be-

schäftigung mit der Melioration und der Betriebs-

führung von staatlichen Mehrzweck-Wasseranla-

gen, zwischenbetrieblichen Bewässerungs- und 

Entwässerungssystemen; 

 die Bevollmächtigung des Ministeriums für Agrarpo-

litik und Ernährung der Ukraine zur Politikgestal-

tung und Entwicklung der hydrotechnischen Boden-

melioration, zur Festlegung des Meliorationsverfah-

rens, Einhaltung einer umweltfreundlichen Be- und 

Entwässerung, Bewässerungs- und Abwasserver-

waltung. 

 

Überführung von staatseigenen Flächen ins 

kommunale Eigentum (für weitere Details bitte siehe 

Seite 7) 

Gesetz der Ukraine „Über Änderungen einiger Gesetze 

der Ukraine über die Verbesserung des Bodenverwal-

tungs- und Deregulierungssystems“ Nr. 1423-ІХ vom 

28.04.2021. Das Gesetz wurde am 24.05.2021 vom 

Präsidenten der Ukraine unterzeichnet und tritt am 

27.05.2021 in Kraft.  

Das Gesetz ist ein wichtiger Bestandteil der Bodenre-

form und sieht die Bodenderegulierung vor. Die Kern-

punkte des Gesetzes sind: 

 Überführung von staatlichen Flächen außerhalb von 

Wohnorten ins kommunale Eigentum von Dorf-, 

Siedlungs- und Stadträten. Ausnahmen bilden Flä-

chen, die der Staat für die Erfüllung seiner Funkti-

onen benötigt. 

 Ermächtigung der lokalen Selbstverwaltungsbehör-

den zur Änderung der Zweckbestimmung privater 

Grundstücke außerhalb von Wohnorten;  

 Ausübung der staatlichen Aufsicht über die Nut-

zung und den Schutz der Flächen durch Verwaltun-

gen von Dorf-, Siedlungs- und Stadträten;   

 Abschaffung von überflüssigen Zulassungen und 

Prüfungen von Landnutzungsdokumentation; 

 eine unabhängige Kontrolle der bodenordnungs-

rechtlichen Unterlagen durch eine öffentliche Ex-

pertise; 

 Offenheit und Zugänglichkeit zur Landnutzungsdo-

kumentation; 

 Integration und Vereinheitlichung von Landnut-

zungs-, Vermessungs- und Kartografiearbeiten; 

 Berufshaftpflichtversicherung von Landbewirt-

schaftungsunternehmern für Schäden, die durch 

Fahrlässigkeit und Fehler bei der Zusammenstel-

lung der Dokumentation verursacht wurden; 

 Reduzierung der Arbeitskosten und des Zeitauf-

wandes für Landnutzungsaktivitäten. 
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Ernennung des stellvertretenden Ministers für 

Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine 

Verordnung des Ministerkabinetts der Ukraine „Über 

die Kündigung des stellvertretenden Ministers für wirt-

schaftliche Entwicklung, Handel und Landwirtschaft 

der Ukraine, Taras Vysotskyj" Nr. 501 vom 26.05.2021.  

Mit der Verordnung wird der stellvertretende Minister 

für wirtschaftliche Entwicklung, Handel und Landwirt-

schaft der Ukraine, Taras Vysotsky, seines Amtes ent-

hoben. 

 

Verordnung des Ministerkabinetts der Ukraine „Über 

die Ernennung von Taras Vysotskyj zum ersten stell-

vertretenden Minister für Agrarpolitik und Ernährung 

der Ukraine" Nr. 506 vom 26.05.2021.  

Mit der Verordnung wird Taras Vysotskyj zum ersten 

stellvertretenden Minister für Agrarpolitik und Ernäh-

rung der Ukraine ernannt. 

 

Gesetzentwürfe, die im Mai 2021 in die 

Werchowna Rada der Ukraine einge-

bracht wurden 

 

Differenzierte Mehrwertsteuersätze 

Gesetzentwurf „Über Änderungen des Steuerkodexes 

der Ukraine über die Besteuerung einzelner landwirt-

schaftlicher Produkte“ Nr. 5425-1 vom 11.05.2021, zur 

Beratung in der Werchowna Rada eingereicht 

(eingetragen von O.I. Kowaljow, W.O. Sub u.a. (Partei 

„Diener des Volkes“)).  

Mit dem Gesetzentwurf soll die Mehrwertsteuer für den 

Binnenhandel und die Importgeschäfte auf 20% er-

höht werden. Dies gilt für folgende landwirtschaftliche 

Produkte: 

 Lebendvieh; 

 Lebendschweine; 

 Lebendschafe; 

 Vollmilch; 

 Weizen; 

 Roggen; 

 Gerste;  

 Hafer; 

 Mais; 

 Sojabohnen; 

 Leinsaat; 

 Rapssaatgut; 

 Sonnenblumensaatgut; 

 Saatgut und Früchte anderer Ölkulturen; 

 Zuckerrüben.  

Die Senkung der Mehrwertsteuer von 20% auf 14% 

(für die o. g. Produkte) erfolgte gemäß des Gesetzes 

der Ukraine „Über Änderungen des Steuerkodexes der 

Ukraine über die Senkung der Mehrwertsteuer für ein-

zelne landwirtschaftliche Produkte“ Nr. 1115-IX vom 

17.12.2020 (siehe Ausgabe „Monitoring Gesetzgebung 

Ukraine“ 03/2021). 

 

Gesetzentwurf „Über Änderungen des Steuerkodexes 

der Ukraine über den Mehrwertsteuersatz für Grund-

nahrungsmittel“ Nr. 5425-2 vom 13.05.2021, zur Be-

ratung in der Werchowna Rada eingereicht 

(eingetragen von M.B. Sablotskyj, S.A. Minjko u.a. 

(Parteien „Diener des Volkes“, „Für die Zukunft“, Ab-

geordnetengruppe „Dowira)).  

Mit dem Gesetzentwurf soll die gesenkte Mehrwert-

steuer in Höhe von 14% auch für den Binnenhandel 

und die Importgeschäfte durch folgende Grundnah-

rungsmittel erweitert werden: 

 Buchweizen; 

 Zucker; 

 Qualitätsmehl; 

 einheimische Teigwaren; 

 Trinkmilch mit einem Fettgehalt von 2,5%; 

 Roggen-Weizen-Brot; 

 Hühnereier;  

 Geflügel (Hühnerkadaver);  

 stilles Mineralwasser;  

 Butter mit einem Fettgehalt von 72,5%. 

 

Vertagung der Einrichtung des Fonds für ländli-

che Entwicklung 

Gesetzentwurf „Über Änderungen des Punktes 1 des 

Abschnitts II „Abschießende Bestimmungen“ des Ge-

setzes der Ukraine „Über Änderungen einiger Gesetze 

der Ukraine über den landwirtschaftlichen Grund-

stücksverkehr““ Nr. 5486 vom 13.05.2021, zur Bera-

tung in der Werchowna Rada eingereicht (eingetragen 

von D.A. Schmyhal (Ministerkabinett der Ukraine)). 

Das Ziel des Gesetzentwurfes ist die Vertagung der 

Entwicklung eines Gesetzentwurfes über die Einrich-

tung des Fonds für ländliche Entwicklung (im Weite-

ren: Fonds) bis zum 01.01.2022. Die Gründung des 

mailto:info@apd-ukraine.de
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Fonds ist durch das Gesetz der Ukraine „Über Ände-

rungen einiger Gesetze der Ukraine über den landwirt-

schaftlichen Grundstücksverkehr“ Nr. 552-IX vom 

31.03.2020 (über die Öffnung des Bodenmarktes) vor-

gesehen.  

Eine Finanzierungsquelle des Fonds sollen Mittel aus 

dem Verkauf von Agrarflächen sein, welche ab dem 

01.07.2021 gehandelt werden können. Mit diesen Mit-

teln soll die Entwicklung der Infrastruktur, der Ener-

gieeffizienz, der Bildung und der Medizin in ländlichen 

Räumen sowie der kleinen und mittleren Agrarprodu-

zenten finanziert werden. 

 

Verlängerung des Bodenmoratoriums 

Die in der Tabelle aufgeführten Gesetzentwürfe stellen 

Alternativen zum Gesetzentwurf Nr. 5486 vom 

13.05.2021 dar. 

Nr. Vorschläge  

5486-1 vom 

24.05.2021 

 

(eingetragen 

von W.J. 

Iwtschenko 

(Partei „Bat-

kyw-

schtschyna“)) 

 Verschiebung des Inkrafttretens 

des Gesetzes der Ukraine Nr. 

552-IX (über die Öffnung des 

Bodenmarktes) bis zum 

01.09.2022, jedoch nicht früher 

als: 

o bis das Gesetz der Ukraine 

über die Gründung des 

Fonds für ländliche Entwick-

lung in Kraft getreten ist. 

o bis das Verfahren zur finan-

ziellen Unterstützung von 

natürlichen und juristischen 

Personen beim Kauf von 

landwirtschaftlichen Flächen 

mit einer Gesamtfläche von 

bis zu 500 ha durch das Mi-

nisterkabinett der Ukraine 

genehmigt worden ist. 

5486-2 vom 

25.05.2021 

(eingetragen 

von N.J. Koro-

lewska, J.W. 

Solod u.a. 

(Partei „Oppo-

sitionsplatt-

form – Für das 

Leben“)) 

 Einführung des landwirtschaftli-

chen Grundstücksverkehrs min-

destens ein Jahr nach einer po-

sitiven Entscheidung einer ent-

sprechenden gesamtukraini-

schen Volksabstimmung 

5486-3 vom 

31.05.2021 

(eingetragen 

von O.W.Saw-

tschuk 

(fraktionslos)) 

 Verschiebung der Öffnung des 

Bodenmarktes bis zum 

01.01.2026, um verfassungsge-

mäß festzulegen, dass die 

Grundlage der Landwirtschaft 

der Ukraine durch den Familien-

farmbetrieb (Farmbetrieb) dar-

gestellt wird. 

 

Flurbereinigung 

(für weitere Details bitte siehe Seite 7) 

Gesetzesentwurf „Über Änderungen einiger Gesetze 

der Ukraine über die Flurbereinigung“ Nr. 5438-1 vom 

19.05.2021, zur Beratung in der Werchowna Rada ein-

gereicht (eingetragen von M.T. Solskyj, M.W. Nikitina 

u.a. (Partei „Diener des Volkes“)). 

Die wichtigsten Punkte des Gesetzentwurfes sind: 

 Einführung von zwei Flurbereinigungsarten: 

o Zusammenlegung von landwirtschaftlichen Flä-

chen. Aufteilung in zwei Möglichkeiten: vertrag-

lich (ohne Änderung von Grundstücksgrenzen) 

und bodenordnungsrechtlich (mit Änderung von 

Grundstücksgrenzen). 

o Zusammenlegung von landwirtschaftlichen Flä-

chen und Flächen anderer Zweckbestimmungen. 

Der Gesetzentwurf bestimmt die Voraussetzungen der 

Flurbereinigung, das Verfahren zur Entwicklung und 

zur Genehmigung von Landnutzungsprojekten, Rechte 

von Grundstückseigentümern, deren Grundstücke zu-

sammengelegt werden sollen. 

 

Strafrechtliche Haftung für den Bienentod 

Gesetzentwurf „Über Änderungen des Strafgesetzbu-

ches der Ukraine über den Schutz der Bienenzucht“ Nr. 

5513 vom 19.05.2021, zur Beratung in der Werchowna 

Rada eingereicht (eingetragen von I.P. Fris, T.I. 

Batenko u.a. (Parteien „Diener des Volkes“, „Für die 

Zukunft“)). 

Mit den Bestimmungen des Gesetzentwurfes wird die 

strafrechtliche Haftung bei Verletzung von Rechtsvor-

schriften in der Bienenzucht eingeführt:  

 falls die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, 

Wachstumsförderern, Mineraldüngern, Haftmitteln, 

anderen Mitteln zur Bearbeitung von Honigpflanzen 

während der Nektarsammlung ein Vergiftungs- 

bzw. Todesrisiko für Bienen dargestellt hat, wird 

mailto:info@apd-ukraine.de
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eine Strafe in Höhe von 1.000 bis 3.000 Gewinn-

freibeträgen (rd. 500-1.500 EUR) bzw. ein Frei-

heitsentzug von bis zu 3 Jahren verhängt.  

 falls die gleichen Handlungen zum Bienentod ge-

führt haben, wird eine Strafe in Höhe von 3.000 bis 

5.000 Gewinnfreibeträgen (rd. 1.500-2.500 EUR) 

bzw. ein Freiheitsentzug von bis zu 5 Jahren ver-

hängt.  

 

Aufhebung der Obergrenze für die Pacht von 

staatlichen Flächen 

Gesetzentwurf „Über Änderungen des Artikels 288 des 

Steuerkodexes der Ukraine" Nr. 5515 vom 19.05.2021, 

zur Beratung in der Werchowna Rada eingereicht (ein-

getragen von A.H. Hunjko, S.A. Minjko u.a. (Parteien 

„Diener des Volkes“, „Für die Zukunft“)).  

Mit dem Gesetzentwurf wird die Obergrenze der Pacht 

für staatliche und kommunale Flächen in Höhe von 

12% der normativen Geldbewertung aufgehoben. 

 

Begrenzung des Gehalts an Trans-Fettsäuren 

in Lebensmitteln  

Gesetzentwurf „Über Änderungen einiger Gesetze der 

Ukraine über die Begrenzung des Gehalts an Trans-

Fettsäuren in Lebensmitteln“ Nr. 5543 vom 

21.05.2021, zur Beratung in der Werchowna Rada ein-

gereicht (eingetragen von D.A. Schmyhal (Ministerka-

binett der Ukraine)).  

Mit dem Gesetzentwurf wird der Begriff „Trans-Fett-

säuren“ definiert. Daneben wird der Umlauf von Le-

bensmitteln, deren Gehalt an industriellen Trans-Fett-

säuren das gesetzlich festgelegte zulässige Maß über-

schreitet, verboten. 

 

Einrichtung des Fonds für ländliche Entwicklung  

Gesetzentwurf „Über Änderungen des Haushaltsge-

setzbuches der Ukraine über die Einrichtung des Fonds 

für ländliche Entwicklung“ Nr. 5584 vom 28.05.2021, 

zur Beratung in der Werchowna Rada eingereicht (ein-

getragen von D.S. Kostjuk, H.A. Watsak u.a. (Parteien 

„Diener des Volkes“, „Für die Zukunft“, Abgeordneten-

gruppe „Dowira“, fraktionslos)).  

Mit dem Gesetzentwurf werden Besonderheiten der 

Einrichtung und Tätigkeit des Fonds für ländliche Ent-

wicklung (im Weiteren: Fonds) bestimmt. Die Grün-

dung des Fonds ist durch das Gesetz der Ukraine „Über 

Änderungen einiger Gesetze der Ukraine über den 

landwirtschaftlichen Grundstücksverkehr“ Nr. 552-IX 

vom 31.03.2020 (über die Öffnung des Bodenmarktes) 

vorgesehen. Die Aufgaben des Fonds sind:  

 finanzielle Beihilfe zur Entwicklung des Internets 

und der Infrastruktur in ländlichen Räumen;  

 Finanzierung von Maßnahmen zur Energieeinspa-

rung, zur Entwicklung der Medizin, der Bildung und 

des ländlichen Tourismus; 

 finanzielle Beihilfe für die Umsetzung von staatli-

chen Entwicklungsprogrammen für kleine und mitt-

lere Agrarproduzenten, insbesondere in Bezug auf 

den Ökolandbau;  

Der Fonds soll aus folgenden Quellen finanziert wer-

den:  

 dem Staatshaushalt der Ukraine; 

 der lokalen Haushalte; 

 aus bereitgestellten Geldmitteln aus Hilfsprogram-

men und Zuschüssen der EU, ausländischen Regie-

rungen, internationalen Organisationen, Geberor-

ganisationen usw. 

 

Aufhebung von Strafen für die Nicht-Einfüh-

rung des НАССР-Systems  

Gesetzentwurf „Über Änderungen des Artikels 65 des 

Gesetzes der Ukraine „Über staatliche Kontrolle zur Ge-

währleistung der Sicherheit und Qualität von Lebens- 

und Futtermitteln, tierischen Nebenprodukten, der Ve-

terinärmedizin, des Tierwohls““ Nr. 5592 vom 

31.05.2021, zur Beratung in der Werchowna Rada ein-

gereicht (eingetragen von T.W. Rjabukha, A.M. Pusch-

karenko u.a. (Partei „Diener des Volkes“, Abgeordne-

tengruppe „Dowira“)).  

Für die Quarantänezeit im Rahmen von COVID-19 wird 

vorgeschlagen, die Strafen für die Nichtumsetzung des 

HACCP-Systems für Unternehmen der Primärproduk-

tion und des Lebensmittelverkehrs abzuschaffen.  

Die Einführung des HACCP-Systems in der Ukraine ist 

durch das Gesetz „Über die Grundsätze und die Anfor-

derungen an die Sicherheit und Qualität von Lebens-

mitteln“ vorgesehen. 
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2. Gesetzgebung zur Bodenpolitik (Fachdialog 

Boden) 
 

Verabschiedung, Unterzeichnung und 

Inkrafttreten bodenrelevanter Gesetze 

 

Am 24. Mai 2021 unterzeichnete der ukraini-

sche Präsident das Gesetz der Ukraine „Über die 

Änderung einiger Gesetze der Ukraine zur Ver-

besserung des Bodenverwaltungs- und Deregu-

lierungssystems“ (Nr. 1423-IX) 

Dieses Gesetz trat am 27. Mai 2021 in Kraft.  

Gesetzestext: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-IX#Text  

Siehe die Kommentare zu diesem Gesetz im April-Be-

richt 2021. 

 

Am 18 Mai. 2021 verabschiedete das ukraini-

sche Parlament das Gesetz „Über die Änderung 

einiger Gesetze über den Verkauf der Grundstü-

cke im staatlichen und kommunalen Eigentum 

oder der jeweiligen Rechte (Pacht-, Erbbau- 

und Erbpachtrecht) über die e-Auktionen“ 

(Reg.-Nr. 2195). 

Gesetzestext: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3

511=66972  

Siehe die Kommentare zu diesem Gesetz im April-Be-

richt 2021. 

 

Bodengesetzbegungsprozesse  

 

Registrierte Gesetzesentwürfe 

Am 20. Mai 2021 wurde im ukrainischen Parla-

ment der nachgearbeitete Gesetzesentwurf 

„Über die Organisationen der Gewässernutzer 

und die Förderung der wasserbaulichen Boden-

melioration“ (Reg.-Nr. 5202d vom 04.03.2021) 

registriert. 

Gesetzestext: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3

511=71307  

Siehe die Kommentare zu diesem Gesetzesentwurf im 

April-Bericht 2021. In der nachgearbeiteten Fassung 

wurden kritische Anmerkungen zu diesem Geset-

zesentwurf nicht behoben.  

Am 19. Mai 2021 wurde im ukrainischen Parla-

ment der Gesetzesentwurf „Über die Änderung 

einiger Gesetze der Ukraine zur Flurbereini-

gung“ (Reg.-Nr. 5438-1) registriert. 

Gesetzestext: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3

511=71954  

Dieser Gesetzesentwurf sieht Folgendes vor:  

1. Die Einführung von zwei Hauptarten der Flurbe-

reinigung: die Flurbereinigung landwirtschaftlich 

genutzter Flächen und die Flurbereinigung land-

wirtschaftlich genutzter Flächen zur Infrastruk-

turentwicklung auf der Grundlage des umfassen-

den kommunalen Raumordnungsplans und sons-

tiger planungsrechtlicher Unterlagen.  

 

2. Die Flurbereinigung landwirtschaftlich genutzter 

Flächen findet in zwei Formen statt: vertragliche 

Flurbereinigung und bodenordnungsrechtliche 

Flurbereinigung. 

 

2.1. Die vertragliche Flurbereinigung landwirtschaft-

lich genutzter Flächen wird in den Fällen durchge-

führt, wenn als Gegenstand der Flurbereinigung 

ausschließlich private landwirtschaftlich genutzte 

Flächen dienen,  

1) die im Rahmen einer landwirtschaftlich genutzten 

Flur (eines Feldes) liegen, 

2) deren Grenzen und Bestand sich nicht verändern, 

was die Erarbeitung der Bodenordnungsprojekte 

ausschließt. 

 

2.2. Die vertragliche Flurbereinigung findet auf der 

Grundlage des Vertrags über die Flurbereinigung 

landwirtschaftlich genutzter Flächen statt, der 

zwischen den Eigentümern (Nutzern) der Grund-

stücke geschlossen wird, die im Flurbereinigungs-

gebiet liegen. Wenn keine Einigung erzielt wird, 

erfolgt die Flurbereinigung auf Grundlage des Ge-

richtsbeschlusses. Die vertragliche Flurbereini-

gung sieht den Grundstückstausch (den Tausch 

der Nutzungsrechte) innerhalb des bestimmten 

Gebiets vor.   

Das Flurbereinigungsgebiet wird durch die Initiatoren 

des Flurbereinigungsverfahrens festgelegt. Dabei soll 

das Flurbereinigungsgebiet folgenden Anforderungen 

entsprechen:   
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1) es besteht aus angrenzenden (aneinander lie-

genden) landwirtschaftlich genutzten Grundstü-

cken, die eine gemeinsame ununterbrochene 

Außengrenze besitzen und den Flächen für land-

wirtschaftliche Warenproduktion, Landwirtbe-

triebe und individuelle Hauswirtschaften zuge-

ordnet sind, 

2) es kann ein Teil einer landwirtschaftlich genutz-

ten Flur sein oder mit ihr vollständig zusammen-

fallen. Das Flurbereinigungsgebiet kann zwei 

verschiedene Fluren nicht enthalten.    

 

3. Die bodenordnungsrechtliche Flurbereinigung der 

landwirtschaftlich genutzten Grundstücke (der 

Bodeneigentumsrechte) findet zur De-Parzellie-

rung landwirtschaftlich genutzter Flächen in den 

Fällen statt, wenn die Flurbereinigung die Anpas-

sung der Grenzen und des Bestands der Grund-

stücke sowie deren Teilung/Zusammenlegung mit 

der Eintragung jeweiliger Änderungen in das 

staatliche Bodenkataster voraussetzt.  

 

3.1. Der Initiator des Bodenordnungsprojektes zur 

Flurbereinigung kann ein oder mehrere Eigentü-

mer der Grundstücke sein, die innerhalb einer 

landwirtschaftlich genutzten Flur liegen. Diesen 

Eigentümern sollen im Flurbereinigungsgebiet 

über 50% der Grundstücksfläche gehören. Die 

Grenzen des Flurbereinigungsgebiets werden un-

ter Berücksichtigung des Abs. 2.2 von dem Initia-

tor/den Initiatoren des Flurbereinigungsverfah-

rens bestimmt. 

 

3.2. Der Initiator (die Initiatoren) des Bodenord-

nungsprojektes zur Flurbereinigung:  

- bestimmt das Flurbereinigungsgebiet, 

- schließt mit einer Bodenordnungsorganisation 

den Vertrag über die Erarbeitung des Bodenord-

nungsprojektes zur Flurbereinigung, 

- nachdem das Flurbereinigungsprojekt erarbeitet 

worden ist, sichert er die   Zustimmung 

dieses Projektes durch Eigentümer, Nutzer und 

Kautionsbesitzer der Grundstücke, die im Flurbe-

reinigungsgebiet liegen.  

Das Flurbereinigungsprojekt sieht die Maßnahmen zur 

Änderung der Grundstücksgrenzen und der Flur sowie 

die Teilung/Zusammenlegung der Grundstücke vor. 

Die Beschlüsse des Flurbereinigungsprojektes sollen 

folgende Kriterien erfüllen:  

- nach der Umsetzung der Projektbeschlüsse soll 

die Flurzersplitterung behoben werden, 

- alle Grundstücke eines Eigentümers sollen mit ge-

meinsamen Grenzen verbunden sein und die Zu-

fahrt von dem Weg zulassen, ohne dabei fremde 

Grundstücke begehen/befahren zu müssen, 

- die normative Bodenbewertung vor und nach der 

Flurbereinigung soll gleichbleiben oder sich um 

nicht mehr als 10% abweichen. Das Projekt soll 

auch die Kalkulation der Verluste vorsehen, die 

von jeweiligen Teilnehmern den anderen Teilneh-

mern ausgeglichen werden sollen. 

 

Das Bodenordnungsprojekt zur Flurbereinigung wird 

durch die Eigentümer der Grundstücke beschlossen, 

die im Flurbereinigungsgebiet liegen. Wenn keine Eini-

gung erzielt wird, wird das Bodenordnungsprojekt auf 

Grundlage des Gerichtsbeschlusses aufgrund der Klage 

der Flurbereinigungsinitiatoren beschlossen. Die ge-

richtliche Beschließung des Projektes ist nicht zulässig, 

wenn die Grundstückseigentümer mit der Gesamtflä-

che von mindestens 25% des Flurbereinigungsgebiets 

dagegen sind. Dabei können die Flurbereinigungsmaß-

nahmen die Rechte und Interessen derjenigen Teil-

nehmer nicht verletzen, die dem Projekt nicht zuge-

stimmt haben.  

 

3.3. Im Falle der Enteignung der Grundstücke für den 

öffentlichen Bedarf, wird das Sonderverfahren für 

die Durchführung der Flurbereinigung festgelegt. 

In diesem Fall soll das Flurbereinigungsgebiet in-

nerhalb eines Gemeindegebiets liegen. 

Initiatoren der Flurbereinigung können sein: Behörden 

und kommunale Gebietskörperschaften, die per Gesetz 

über den Auskauf privater Grundstücke für öffentlichen 

Bedarf beschließen dürfen. 

Die Durchführung der Flurbereinigung wird auf Grund-

lage des Antrags der Initiatoren beschlossen, der bei 

einem Dorfs-, Siedlungs- oder Stadtrat einzureichen 

ist. Wenn die Flurbereinigung auf Initiative der Grund-

stückseigentümer durchgeführt wird, dient dieser Be-

schluss während der Erarbeitung des Bodenordnungs-

projektes zur Flurbereinigung als Grundlage für das 
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zeitweilige Verbot von Teilung, Tausch und Zusam-

menlegung bestehender Grundstücke und Änderung 

des Flurbestands.  

Auf der Grundlage dieses Beschlusses wird das Boden-

ordnungsprojekt zur Flurbereinigung erarbeitet.  

 

Das Projekt sieht folgende Maßnahmen vor:  

- die Änderung der Grenzen und der Lage der 

Grundstücke, 

- die Teilung oder Zusammenlegung der Grundstü-

cke, 

- die Änderung des Flurbestands, 

- die Umwidmung der Grundstücke, 

- die Gestaltung der staatlichen und kommunalen 

Grundstücke, die für den Wege- und Straßenbau, 

den Bau von Energieanlagen und die Unterbrin-

gung von den anderen Objekten bestimmt sind, 

die im Art. 7 des Gesetzes der Ukraine „Über die 

Enteignung der Grundstücke und sonstigen da-

rauf befindlichen Liegenschaften, die im Privatei-

gentum liegen, für öffentlichen oder gesellschaft-

lichen Bedarf“ (u.a. auch der privaten Grundstü-

cke, die im Eigentum der Teilnehmer des Flurbe-

reinigungsverfahrens liegen) genannt sind, 

- die Durchführung des Naturschutzes. 

 Die Flurbereinigungsmaßnahmen können fol-

gende Maßnahmen nicht vorsehen: 

- die Änderung der Grenzen und des Flurbestands 

der Grundstücke, die für den Wohn- und öffentli-

chen Bau, Naturschutz, Gesundheit- und Erho-

lung, Geschichte und Kultur bestimmt sind, 

- die Änderung der Grenzen und des Flurbestands 

der Grundstücke im staatlichen und kommunalen 

Eigentum, ausgenommen der Fälle, wenn die 

Flurbereinigung den Bau der Anlagen vorsieht, für 

die die Enteignung der Grundstücke für den ge-

sellschaftlichen Bedarf möglich ist.  

Die Gesamtfläche der Grundstücke kann nicht vor und 

nach der Flurbereinigung  

- ohne Zustimmung des Grundstückseigentümers 

oder des Nutzers eines staatlichen oder kommu-

nalen Grundstücks verkleinert werden (bis auf die 

Reduzierung der staatlichen oder kommunalen 

Grundstücksflächen, die in die Nutzung nicht 

übergeben wurden, wenn diese Flächen an pri-

vate Grundstücke zur Unterbringung der Objekte 

angegliedert wurden, die im Art. 7 des Gesetzes 

der Ukraine „Über die Enteignung der Grundstü-

cke und sonstigen darauf befindlichen Liegen-

schaften, die im Privateigentum liegen, für öffent-

lichen oder gesellschaftlichen Bedarf“ genannt 

sind, 

- vergrößert werden (bis auf die Vergrößerung um 

nicht mehr als 5% der privaten Grundstücksflä-

chen bei der Änderung der Grundstücksgrenzen 

zur Unterbringung der Objekte, die im Art. 7 des 

Gesetzes der Ukraine „Über die Enteignung der 

Grundstücke und sonstigen darauf befindlichen 

Liegenschaften, die im Privateigentum liegen, für 

öffentlichen oder gesellschaftlichen Bedarf“ ge-

nannt sind). 

 

Alle Grundstücke, die einem Eigentümer gehören, sol-

len mit gemeinsamen Grenzen verbunden sein und die 

Zufahrt von den öffentlichen Wegen zulassen, ohne 

dabei fremde Grundstücke begehen/befahren zu müs-

sen (wenn anderes mit ihrem Eigentümer nicht verein-

bart ist). Die normative Bodenbewertung soll vor und 

nach der Flurbereinigung gleichbleiben oder sich um 

nicht mehr als 5% abweichen (wenn anderes mit ih-

rem Eigentümer nicht vereinbart ist). Die Projektbe-

schlüsse zur Flurbereinigung sollen der beschlossenen 

städtebaurechtlichen Planung entsprechen.  

 

Das Projekt soll auch die Kalkulation der Verluste vor-

sehen, die von dem Initiator des Flurbereinigungsver-

fahrens anderen Teilnehmern ausgeglichen werden 

sollen. Die Besprechung des Bodenordnungsprojektes 

zur Flurbereinigung soll von dem Projektentwickler in 

Kooperation mit der jeweiligen kommunalen Gebiets-

körperschaft organisiert werden. An der Besprechung 

sollen nur die Eigentümer und Nutzer der Grundstücke 

teilnehmen, die im Flurbereinigungsgebiet liegen. Im 

Ergebnis der Besprechung können Änderungen des 

Projektes vorgenommen werden. Das Bodenordnungs-

projekt zur Flurbereinigung wird den Eigentümern, 

Nutzern und Kautionsbesitzern der Grundstücke zur 

Zustimmung vorgelegt.  

 

Das Bodenordnungsprojekt zur Flurbereinigung wird 

durch den Dorfs-, Siedlungs- oder Stadtrat beschlos-

sen, in dessen Gebiet sich das Flurbereinigungsgebiet 

befindet. Das Projekt kann nur beschlossen werden, 
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wenn ihm alle Eigentümer, Nutzer und Kautionsbesit-

zer der jeweiligen Grundstücke zugestimmt haben.  

  

Anmerkung: Die Behebung der landwirtschaftlichen 

Flurzersplitterung ist für die Ukraine aktuell. Heute be-

stehen die Fluren aus Dutzenden von Grundstücken, 

die von ihren Eigentümern meistens nicht selbst be-

wirtschaftet, sondern verpachtet werden. Dabei ge-

staltet sich die Pacht sehr chaotisch. Die Gesamtheit 

der Grundstücke, die rechtlich gesehen einem Pächter 

gehören, bildet oft keine einheitliche Kontur. Diese Si-

tuation wird auch nach der Aufhebung des Moratori-

ums auf den Verkauf landwirtschaftlich genutzter Flä-

chen weiterbestehen.  

Die Schaffung der Möglichkeit für den zwanghaften 

Tausch der Grundstücke, die in der landwirtschaftlich 

genutzten Flur liegen, bildet eine wesentliche Inter-

vention in das private Eigentumsrecht. Diese Frage ist 

für die Eigentümer sehr sensibel. Darum ist es zweck-

mäßig, eine breite Besprechung dieses Gesetzesent-

wurfes mit allen Bodenmarktteilnehmern durchzufüh-

ren, um eine gemeinsame Position in Bezug auf akzep-

table Flurbereinigungsmaßnahmen zu erarbeiten.  

Vor diesem Hintergrund gibt es für die Annahme dieses 

Gesetzentwurfes in der vorgelegten Fassung kaum 

Aussichten. 

  

Am 26. Mai 2021 verabschiedete das Minister-

kabinett der Ukraine die Verordnung Nr. 532, 

mit der das Verfahren zum Betrieb der nationa-

len Geodateninfrastruktur beschlossen wurde.  

Text der Verordnung: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-

poryadku-funkci-a532  

Diese Verordnung bestimmt das Verfahren zur Erstel-

lung, Erneuerung, Bearbeitung, Speicherung, Veröf-

fentlichung, Visualisierung, Lieferung und Nutzung der 

Geo- und Metadaten sowie weitere zusammenhän-

gende Aktivitäten. Sie bestimmt die Anforderungen an 

die Erstellung, Erneuerung, Bearbeitung, Speicherung, 

Lieferung und Nutzung der Geodatenaus der nationa-

len Geodateninfrastruktur.  

Dieses Verfahren betrifft Behörden, kommunale Ge-

bietskörperschaften, juristische und natürliche Perso-

nen, deren Tätigkeit mit den Geo- und Metadaten ver-

bunden ist. Dabei sollen diese Daten folgende Voraus-

setzungen erfüllen:  

- sie sind als Grund- oder themenbezogene Daten 

durch das Gesetz der Ukraine „Über die nationale 

Geodateninfrastruktur“ bestimmt, 

- digital zugänglich, 

- sie sind von der Behörde oder kommunalen Ge-

bietskörperschaft erstellt oder aufgenommen, die 

als Besitzer dieser Daten gilt und diese für die 

Wahrnehmung eigener Zuständigkeiten pflegt 

und aktualisiert, 

- sie gehören anderen Datenbesitzern; der Zugang 

zu diesen Daten wird per Antrag und mit Geneh-

migung des staatlichen Bodenkatasters auf dem 

nationalen Geoportal gewährt. 

Dieses Verfahren legt fest, dass die organisatorische 

und technologische Grundlage für den Betrieb der na-

tionalen Geodateninfrastruktur die Geoportale bilden, 

die mit Hilfe von Services im Internet interagieren. 

Dazu gehören:  

- das nationale Geoportal, 

- Geoportale der Behörden, 

- Geoportale der kommunalen Gebietskörperschaf-

ten, 

- Geoportale sonstiger Datenbesitzer.   

Auf dem nationalen Geoportal wird der Zugang zu den 

Grundgeodaten im Maßstab von 1:10000 und 1:50000 

sowie zu den themenbezogenen Geodaten über räum-

liche gesamtstaatliche Objekte gewährt. Auf den Geo-

portalen der Behörden wird der Zugang zu den the-

menbezogenen Geodatensätzen und Metadaten ge-

währt, die von jeweiligen Behörden geführt werden. 

Auf den Geoportalen der kommunalen Gebietskörper-

schaften wird der Zugang zu den detaillierten Datens-

ätzen im Maßstab von 1:2000 und 1:500, den themen-

bezogenen Geodaten und Metadaten über die räumli-

chen Objekte gewährt, die sich im Gebiet von jeweili-

gen Rayons, Städten, Siedlungen und Dörfern befin-

den. Auf den Geoportalen von sonstigen Datenbesit-

zern wird der Zugang zu den detaillierten themenbe-

zogenen und Grunddatensätzen und Metadaten über 

die räumlichen Objekte gewährt, die auf dem Territo-

rium von Unternehmen oder anderen räumlichen Ob-

jekten liegen, die nach den Naturschutz-, Landschafts-

, Planungs- oder anderen Kriterien ausgewiesen sind, 

und deren Besitzer Einrichtungen, Unternehmen und 

Organisationen sind.   

Das Verfahren sieht ferner vor, dass die Behörden und 

kommunalen Gebietskörperschaften innerhalb von 10 
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Arbeitstagen nach der Erstellung oder Aktualisierung 

der Geo- und Metadaten, die im Gesetz der Ukraine 

„Über die nationale Geodateninfrastruktur“ als Grund- 

und themenbezogene Geodaten bestimmt sind, ver-

pflichtet sind, die Metadaten auf dem nationalen Geo-

portal unter Einsatz des elektronischen Accounts zu 

veröffentlichen und den Zugang zu den jeweiligen 

Geodaten auf den Geoportalen der Datenbesitzer oder 

auf dem nationalen Geoportal sicherzustellen.    

Anmerkung: Die Verabschiedung dieser Verordnung ist 

als positiv zu bewerten. Der Betrieb der nationalen 

Geodateninfrastruktur trägt zum besseren Zugang zu 

den Geodaten, die durch Behörden für die Nutzer er-

stellt werden. 
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